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dumsabstimmung umgesetzt. Es wurde
schliesslicham 1.Januar 1994 in Kraft
gesetzt.

Wesentliche Impulse für die Orts-, Regio-nal-

und Landesplanung gingen von der
Landesausstellung 1939 aus, indem
Konzepte fürdie urbane wieauch fürdie ländliche

Schweiz entwickelt wurden. Mit
dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs
mussten die Prioritätenneu definiert werden.

Der so genannte «Plan Wahlen» zur
Ernährungssicherung wurde zum Vorboten

der Landwirtschaftszonen, obwohl
dieser Begriff erst viel später Eingang in
die Raumplanung fand. Als einer der ersten

Promotoren der Raumplanung kann
deshalb mit Fug Friedrich Traugott Wahlen,

der spätere Bundesrat, bezeichnet
werden.

Erst am 14. September 1969 wurde
jedoch von Volk und Ständen ein
Verfassungsartikel über die Raumplanung
angenommen heute Art. 75 BV). Während

ein erstes Raumplanungsgesetz mit
bodenrechtlich und volkswirtschaftlich
ausgeprägten Instrumenten Mehrwertabschöpfung,

Zonenexpropriation,
volkswirtschaftlicher Ausgleich) im Jahre 1976
scheiterte, konnte das heutige Bundesgesetz

über die Raumplanung RPG) von
1979 auf den 1. Januar 1980 in Kraft
gesetzt werden. Es konzentriert sich auf die
Trennung in Siedlungs- und
Nichtsiedlungsgebiet,aufdie Einführungvon Land-wirtschafts-

und Schutzzonen und damit
auf die Trennung des Bauland- vom
landwirtschaftlichen Bodenmarkt.
Nach 25-jähriger Anwendung wurde im

523

für Raumentwicklung ARE)

festgestellt, dass wesentliche Ziele des
Raumplanungsgesetzes zwar erreicht
wordenseien, insbesondere die Trennung
des Siedlungsgebietes vom
Nichtsiedlungsgebiet, die Raumentwicklung
jedochnach wie vor nicht nachhaltig sei mit
einem Bodenverbrauch von 1 m2/sec. Der

Raumentwicklungsbericht schlägt einige
Ansätze vor, um eine Trendwende zu

bewirken. Marktwirtschaftliche Instrumente

stehen dabei imVordergrund. Wie weit
sie sich durchsetzen, wird die politische
Diskussion im Rahmen der Aktualisierung
des Raumplanungsgesetzes zeigen. Wie
gross ihre Wirkung ist, kann meist erst
Jahrenach derenAnwendung festgestellt
werden. Die haushälterische Nutzung des
Bodens, wie sie in Art. 1 RPG

festgeschrieben ist, wirdauch zukünftig auf den

politischen Agenden zu finden sein. Die

Landwirtschaft hat ein grosses Interesse

daran, hier aktiv mitzuwirken, um zu
verhindern, dass ihr dereinst das Land
ausgeht.

Jörg Amsler
Leiter Abteilung Strukturverbesserungen

Bundesamt für Landwirtschaft BLW
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CH-3003 Bern
joerg.amsler@blw.admin.ch

Abb. 2: Ressource Boden: Was ist uns ein Acker wert?
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